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Ferien- und Feiertagsregelung Art. 12 GAV 2009-2012 
 
   

12.1.  Ferien  
Alle Arbeitnehmer bis zum vollendeten 20. Altersjahr haben Anspruch 
auf jährlich 5 Wochen Ferien (25 Arbeitstage).  
 
Alle Arbeitnehmer zwischen dem vollendeten 20. und dem vollendeten 
50. Altersjahr haben Anspruch auf jährlich 4 Wochen Ferien (20 
Arbeitstage). 
 
Alle Arbeitnehmer ab dem vollendeten 50. Altersjahr haben Anspruch 
auf 5 Wochen Ferien (25 Arbeitstage). 
 
Der Ferienanspruch wird für alle Arbeitnehmer im Jahr 2010 um einen 
Tag und im Jahr 2011 um einen weiteren zusätzlichen Tag erhöht. 

Vom Ferienanspruch gemäss Art. 12 sind fünf bzw. zehn Ferientage 
während der Wintermonate (November bis März) zu beziehen, wobei 
der genaue Zeitpunkt durch den Arbeitgeber festgelegt wird. Der 
Arbeitgeber kann, sofern betriebliche Gründe es rechtfertigen, einzelne 
Ferientage in die Zeit zwischen Weihnacht und Neujahr festlegen. 

Die Paritätische Kommission des Kantons Tessin kann eine oder 
mehrere obligatorische Ferienperioden von höchstens zwei Wochen 
festlegen; vorbehalten bleibt eine festgelegte Ferienperiode Mitte 
August. Der Entscheid muss jedes Jahr den Betrieben bis Ende März 
mitgeteilt werden. 

 

12.2. Feiertage  

Alle Arbeitnehmer haben Anspruch auf Vergütung des Lohnausfalles 
an höchstens 9 Feiertagen (einschliesslich des eidgenössischen 
Bundesfeiertages am 1. August), wenn diese auf einen Arbeitstag 
(Montag bis Freitag) fallen.  
 

Die entschädigungsberechtigten Feiertage werden von den Regionalen 
Paritätischen Berufskommissionen festgelegt. Entschädigungs-
berechtigte Feiertage, die in die Ferien fallen, dürfen nicht als 
Ferientage angerechnet werden. 
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